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Erwägungen

E. 1
Mit Urteil vom 21. Juni 2017 eröffnete das Einzelgericht in Konkurssachen des
Bezirksgerichts Meilen den Konkurs über die Schuldnerin und Beschwerde- führerin (act. 3
= act. 6 = act. 7/13). Diese beantragte mit rechtzeitig eingereichter Beschwerde vom 28.
Juni 2017 die Aufhebung des Konkursdekretes und die Er- teilung der aufschiebenden
Wirkung (act. 2 S. 1, act. 7/14/4). Gleichzeitig leistete sie den Vorschuss für das hiesige
Rechtsmittelverfahren (act. 4/4, act. 10). Mit Verfügung vom 30. Juni 2017 wurde der
Beschwerde einstweilen die aufschie- bende Wirkung zuerkannt (act. 8). Die Akten der
Vorinstanz wurden beigezogen (act. 7/1-4). Die Sache erweist sich als spruchreif.

E. 2
Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren
aufgehoben werden, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und
durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe
(Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nach- weist. Die Beschwerde ist innert
einer Frist von zehn Tagen einzureichen und ab- schliessend zu begründen. Das bedeutet,
dass der Schuldner sowohl seine Zah- lungsfähigkeit als auch einen der drei
Konkurshinderungsgründe innert der Rechtsmittelfrist glaubhaft zu machen bzw. durch
Urkunden nachzuweisen hat. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über
konkurshindernde Tatsachen sind innert der Rechtsmittelfrist selbst dann zulässig, wenn sie
nach dem erstin- stanzlichen Entscheid ergangen sind. Nachfristen sind hingegen keine zu
gewäh- ren (BGE 136 III 294 und 139 III 491).

E. 3
Die Beschwerdeführerin belegt, die dem Konkursbegehren zugrunde liegen- de Forderung
(Betreibung Nr. … des Betreibungsamts Pfannenstiel) von Fr. 1'296.– nebst Zins zu 5 %
seit dem 26. Oktober 2016 zuzüglich Fr. 20.– Mahngebühren und Fr. 146.60
Betreibungskosten durch die am 28. Juni 2017 beim Konkursamt Stäfa einbezahlte Kaution
von insgesamt Fr. 3'820.– sicherge- stellt zu haben (act. 4/2). Sie führt aus, dass von den Fr.
3'820.– ein Anteil von Fr. 1'750.– für die Beschwerdegegnerin gedacht sei und dass damit
auch die der Beschwerdegegnerin von der Vorinstanz zugesprochene Parteientschädigung

- 3 - von Fr. 220.– abgedeckt sei (act. 2 S. 1 f.). Der Betrag von Fr. 1'750.– reicht aus, um
die Konkursforderung inkl. Zinsen, Betreibungskosten, Mahngebühren und die
Parteientschädigung zu tilgen. Die Beschwerdeführerin weist sodann nach, dass sie beim
Konkursamt Stäfa Fr. 1'000.– für die Kosten des Konkursverfahrens inkl. des
erstinstanzlichen Konkursgerichts hinterlegt hat (act. 4/3). Der Konkursaufhebungsgrund
der Tilgung bzw. Hinterlegung im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 SchKG ist
erfüllt. Der Konkurs ist aufzuheben, sofern die Zahlungsfähigkeit der Beschwerdeführerin



glaubhaft gemacht ist.

E. 4
Zahlungsfähigkeit bedeutet, dass ausreichend liquide Mittel vorhanden sind, mit welchen
die Gläubiger bei Fälligkeit ihrer Forderungen befriedigt werden kön- nen. Deshalb hat der
Schuldner aufzuzeigen, dass er in der Lage ist, seinen lau- fenden Verpflichtungen
nachzukommen und in absehbarer Zeit auch die beste- henden Schulden abzutragen. Bloss
vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten lassen den Schuldner noch nicht als
zahlungsunfähig erscheinen; anders verhält es sich, wenn keine wesentlichen Anhaltspunkte
für eine Verbesserung seiner fi- nanziellen Situation zu erkennen sind und er auf
unabsehbare Zeit als illiquid er- scheint. Der Umstand, dass offene Betreibungen
mittlerweile beglichen wurden, darf als ein Indiz für eine bloss temporäre Illiquidität
berücksichtigt werden. 5.1 Die Beschwerdeführerin ist seit dem 22. Dezember 2015 im
Handelsregister eingetragen. Sie bezweckt den Handel mit und den Verkauf von Fahrrädern
und Elektrofahrzeugen aller Art sowie die Erbringung damit zusammenhängender
Dienstleistungen (act. 5). 5.2 Wesentlichen Aufschluss über das Zahlungsverhalten und die
finanzielle Lage eines Schuldners gibt das Betreibungsregister. Seit ihrer Gründung wurde
die Beschwerdeführerin insgesamt zwölfmal betrieben, wobei die meisten Betrei- bungen
auf den Zeitraum Winter / Frühling 2016 / 2017 entfallen (act. 4/5). Die
Beschwerdeführerin führt aus, dass die entstandenen Zahlungsverzögerungen mit ihrem
starken Wachstum und einer vorübergehenden personellen Unterbeset- zung sowie
Verzögerungen auf der Lieferantenseite, welche ihrerseits zu einem Verzug bei der
Auslieferung und folglich beim Umsatzeingang führten, zu tun hät-

- 4 - ten (act. 2 S. 3). Von den zwölf Betreibungen wurden sieben durch Zahlung ans
Betreibungsamt erledigt. In allen anderen fünf Betreibungen erfolgte bereits die
Konkursandrohung. Die Beschwerdeführerin weist aber nach, dass sie die offene Forderung
von C._____ (Betreibung Nr. …) am 22. Februar 2017 direkt an die Gläubigerin bezahlt hat
(act. 4/2a). Für die Tilgung der anderen vier offenen For- derungen (inkl. der
Konkursforderung) wurde der eingangs erwähnte Betrag von Fr. 3'820.– beim Konkursamt
Stäfa sichergestellt. Dieser reicht aus, um nebst der Konkursforderung die Forderungen der
F._____ AG (Betreibung Nr. …), der G._____ AG (Betreibung Nr. …) und der H._____
(Betreibung Nr. …) inkl. Zinsen und Kosten zu begleichen (vgl. die Aufstellung in act. 4/4).
Somit bleiben keine of- fenen Positionen im Betreibungsregisterauszug. 5.3 Zum Nachweis
ihrer Zahlungsfähigkeit reicht die Beschwerdeführerin eine Gewinn- / Aufwandaufstellung
der Jahre 2016 (Ist) und 2017 (geplant) ein (act. 4/7). Diese "Erfolgsrechnung" ist weder
unterzeichnet noch trägt sie ein an- deres Merkmal der Erkennbarkeit des Ausstellers.
Damit ist die Urkundenqualität des Schriftstücks nicht gegeben (BGE 120 IV 179; vgl.
ausserdem BGE 129 IV 135, wonach der kaufmännische Buchhaltung Urkundencharakter
zukommt). Für den vorliegenden Fall kann daher grundsätzlich nichts daraus abgeleitet
werden. Daneben reicht die Beschwerdeführerin aber noch Umsatzstatistiken der Zeiträu-
me 1. Januar 2016 - 30. Juni 2016 und 1. Januar 2017 - 25. Juni 2017 sowie ei- nen
Kontoauszug per 26. Juni 2017 der Raiffeisenbank rechter Zürichsee lautend auf sie ein
(act. 4/6 und act. 4/8). Die Umsatzstatistiken zeigen, dass der Brutto- gesamtumsatz in der
ersten Hälfte 2017 gegenüber dem Vorjahr von rund Fr. 384'000.– auf rund Fr. 528'000.–
angestiegen ist. Der Absatz hat von 89 Fahr- zeuge auf 122 Fahrzeuge zugenommen (act.
4/8). Diese Zahlen untermauern die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass sie stark
gewachsen sei. Der Konto- auszug weist sodann einen Saldo von Fr. 108'864.55 auf (act.



4/6). 5.4 Vor diesem Hintergrund, dass keine offenen Betreibungen mehr bestehen und die
Zahlungsfähigkeit der Beschwerdeführerin sowie ihre Wachstumsmög- lichkeiten glaubhaft
erscheinen, ist die Beschwerde gutzuheissen und der Kon- kurs aufzuheben.

- 5 - 6.1 Das Konkursamt Stäfa ist anzuweisen, den bei ihr zuhanden der Gläubiger
hinterlegten Betrag von Fr. 3'820.– dem Betreibungsamt Pfannenstiel zur Tilgung der
offenen Forderungen weiterzuleiten. 6.2 Das Betreibungsamt Pfannenstiel ist
antragsgemäss (vgl. act. 2 S. 1) anzu- weisen, der Beschwerdegegnerin von diesem Betrag
auch die ihr von der Vor- instanz zugesprochene Parteientschädigung von Fr. 220.–
auszurichten. 7.1 Durch die verspätete Zahlung hat die Beschwerdeführerin sowohl die
erstin- stanzliche Konkurseröffnung als auch das Beschwerdeverfahren verursacht. Ent-
sprechend hat sie die Kosten des Konkursamtes, die Kosten des Beschwerdever- fahrens
und die Kosten des Konkursgerichts zu tragen. Die Spruchgebühr für das
Beschwerdeverfahren ist mit dem geleisteten Vorschuss zu verrechnen. Der Be-
schwerdegegnerin ist mangels relevanter Aufwendungen im vorliegenden Verfah- ren keine
Parteientschädigung zuzusprechen. Es wird erkannt:
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